
 

Stadt Weinheim Rhein-Neckar-Kreis  

 
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses 

der Wahl des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin am 03. Mai 2026 
 
1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl 

des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin bekannt gemacht: 
 
1.1 Zahl der Wahlberechtigten 34.368 

Zahl der Wähler 15.733 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 68 
Zahl der gültigen Stimmzettel 15.665 
Zahl der gültigen Stimmen 15.665 
 

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

Familienname, Vorname(n) Wohnort (Hauptwohnung) Stimmen 

Möslang, Michael  Linkenheim-Hochstetten   6.150 

Bernhardt, Wolfram  Adelsheim   2.753 

Dr. Labudda, Carsten  Weinheim   1.370 

Kriegel, Alexandra  Weinheim   3.762 

Stilgenbauer, Heiko  Weinheim   601 

Hördt, Matthias  Weinheim   230 

Buttar, Awais  Schriesheim   19 

Fieger, Marcel  Weinheim   772 

Zusammengefasste Bewerber   8 

 
1.3 Kein/e Bewerber/in hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 

Deshalb ist eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, die die höchsten 
Stimmen erhalten haben, erforderlich. 
Demnach kommen die beiden folgende/n Bewerber/in in die Stichwahl.) 
Bei Stimmengleichheit hat das von der/dem Vorsitzenden gezogene Los 
zwischen den Berwerbern/innen über die Teilnahme an der Stichwahl 
entschieden. 

 

Lfd. Nr. Familienname, Vorname(n) Anzahl der Stimmen 

1. Möslang, Michael 6 150 

2. Kriegel, Alexandra 3 762 

 
Die Stichwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, am Sonntag, dem 17. 
Mai 2026. 



 
2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und von 
jeder/jedem Bewerber/in Einspruch beim Regierungspräsidium Karlsruhe, 
Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe erhoben werden. Der Einspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu erheben. 
 
Der Einspruch eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, 
die/der nicht die Verletzung ihrer/seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, 
wenn ihr/ihm mindestens 100 Wahlberechtigte beitreten. 
 

 
Weinheim, 07. Mai 2026 
 
 

Andreas Buske 
Erster Bürgermeister 


